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doch nicht behaupten, daß ſie gewiß iſt Es aber auch feſt
daß die zweite Meinung wenigſtens ebenſo robabe ſei; azu
kommt, daß ſie zugleich die mehr ſichere iſt

Resp 20 IIum Kooperator Luktantius wird dem Prinzipe
gemäß „IIn PTaxI tutlius O0mnino Sequendum St“ alſo gut
tun, die Oelung mit Oleum infirmorum bedingungsweiſe etwa
57  81 materia Chrismatis 1101 Uisset valida“) 3u wiederholen. Das
ergibt ſich mit Notwendigkeit aus der von Innocenz XI worfe ne
Propoſition: „Non CSt Ulicitum, 111 Sacramentis COnferendis Sequl
Opinionem probabilem de Vvalore sacramenti, Clicta Utiore.“

Resp a0 IIIum Wenn der Kranke ohne die elung hin  2
wegſterben würde, das Chriſam oder das Katechumenenöl nicht
angewendet würde, ſo könnte der Seelſorger von der nicht eL
Probabilität entbehrenden Meinung, daß auch eln ſolches Oel riſam
iſt nach Profeſſor Goepfert, Moraltheologie, Bd., 285, dem
Katechumenenöl vorzuziehen) eine gültige aterie der letzten Oelung
ſel, bedingungsweiſe ) (81 materia 81 valida“). Gebrauch machen.

Wäre eS jedoch möglich, daß nachher noch die albung mit
dem Oleum infirmorum ſtattfinde, ſo müßte die Salbung Tepetita
fOrma angewendet werden. So der heilige On 1 6, 7093
Goepfert, „Probabile est. Olei benediétionem sSpecialem a0
inhfirmos ungendos requiri necessario, ade0 Ut Oleo Catechume-
IOTUIII VGI Chrismate nequeat COnflei Unétio EXtrema; 86d guulnl
Contraria aliquorum sententia verosimilitudine hau Carèeat. Cul-⸗
pandus ESt, qui defieiente Oleo inflrmorum. 41¹10 Utitur, COIU-
ditione apposita 81 idoneum Sit; 860 Osteéa, 81 COpPi Olei In-
Hrmorum abeatur. unetio Sub C(COnditione iteranda Crit. ( (K IV K
146 19, N. 2.) Um jedoch Aufſehen oder vielleicht
gar ern Aergernis 3 vermeiden, wird eS In ähnlichen
Fällen nicht bloß erlaubt, ſondern ogar geboten ſein,
die weite albung ganz3 Im Stillen, nicht eierli vor
zunehmen. (Cf. Lacroix VI  . I, 1 290.)

Aurach Tirol). ſef S weize Kooperator.

VII komplizierter, inſtruktiver Beim
Pfarramte In Oberöſterreich erſcheinen als Brautleute Iſidor
Laufer, gebürtig QAus M., Bezirk In Bayern und Barbara Halter,
gebürtig QAus Bezirk H In Böhmen und geben folgendes
„Wir elde leben ſeit fün Jahren Iun unerlaubter Gemeinſcha 3u⸗
ſammen und haben ereits vier Kinder, we ſämtlich In verſchiedenen
Pfarreien geboren wurden, während wir das fünfte In wenigen Monaten
erwarten.  * Zu einer Verehelichung konnten wir bis jetzt nie ſchreiten,

(Cf. den ſehr inſtruktiven Kaſus mn der „Korreſpondenz“ der
458806 Pers. Sacerd. NIT . b über die bedingungsweiſe Erteilung der
letzten Oelung geſprochen wird; bepfert, Moralth., Bo., 291

2  2  6*
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weil Dir uns nirgends längere Zeit aufhielten, ſondern Iu Nieder
öſterreich von Ort zu Ort wandernd, unſerem Geſchäfte nachgingen,
und eil uns ſagte, daß bis 3zUum Abſchluſſe derſelben b
etliche ochen verſtreichen würden. Wir ſchoben Qher die Ehe von
ahr 3u ahr auf, itten aber jetzt recht herzlich, uns gutig die
an gehen zu wollen, damit wir baldmöglichſt unſer ſündhaftesLeben aufgeben und als Le  affene Eheleute für unſere Kinder
gemeinſam und gewiſſenhaft ſorgen können.“

Bei Erläuterung dieſes weniger ſchwierigen, als ielmehr kom⸗
plizierten 2 wird S gut ſein, alle zuu Verehelichung erforder⸗
en Dokumente und Schriftſtücke mit laufenden Nummern 3u
bezeichnen.

Vor em hat ſich der Bräutigam als bayeriſcher Staatsan⸗
gehöriger das Iun Bayern geſetzli vorgeſchriebene Verehelichungs⸗zeugnis 3u erſchaffen 3u deſſen Ausſtellung die Diſtriktsver—
waltungsbehörde eruſen iſt, in welcher CL heimatsberechtigt iſt Außer
den Magiſtraten der unmittelbaren Städte (Aufzählung derſelben
lehe Dannerbauers 1 Geſchäftsbuch 159 iſt keine Gemeinde
lezu berechtigt, und muß Aher das Verehelichungszeugnis von dem
der Heimatsgemeinde zuſtändigen königlichen Bezirksamte erbeten und
dasſelbe zuu Beglaubigung durch die kompetente königlich bayeriſcheKreisregierung legaliſiert werden, widrigenfalls eine von einem bayeri⸗
ſchen Staatsangehörigen mit einer Oeſterreicherin außerhalb Bayerng9e

Ofſene Ehe als bürgerlich ungiltig angeſehen würde und ſomit auch die Anerkennung der bayeriſchen Staatsangehörigkeit fürdie Gattin und die Qus einer ſolchen Ehe entſproſſenen Kinder nicht
rlangt werden könnte

Zur Erlangung eines bayeriſchen Ehezeugniſſes werden aber
erfordert: Von Seite des Bräutigams deſſen Taufſchein, die Urkunde,
we ſein Heimatsrecht beweiſt, und die Urkunde über geleiſteteMilitärpflicht; von Seite der Braut deren Taufſchein, wenn onunehelich eborne Kinder vorhanden ſind, deren Bater der Bräutigamiſt, deren Taufſcheine, das Sittenzeugnis der Braut und die Be
ſtätigung der zuſtändigen Statthalterei, daß die Braut (und deren
Kinder) öſterreichiſche Staatsbürgerin iſt; (lte beider der Ver
kündſchein, daß dem Aufgebote Genüge geleiſtet iſt, reſpektive die
Beſtätigung der Bezirkshauptmannſchaft, daß das kirchliche Eheaufgebot für 9  1 giltig angeſehen wird Das der eimats⸗gemeinde auszuſtellende Verwandtſchaftszeugnis und der Ledigſcheinlegt gewöhnlich kgl Bezirksamte von Amtswegen erholt U.werden.

Obgenannte Brautleute legten nun dem amtierenden Pfarrer
vor den Taufſchein des Bräutigams und den der raut, die
Taufſcheine ihrer vier Kinder o

ſef V  ohann, Stephan und
6 Thereſia, ferners den Heimatſchein des Bräutigams und den
der Braut
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8 wurde nun eln Geſuch verfaßt an das Gemeindeamt

M Um Ausfolgung eines 10) Zeugniſſes daß der Bräutigam ſeinerMilitärpflicht Genüge geleiſtet habe und vorſichtshalber auch zugleich
Uunt Ausfolgung eines Verwandtſchaftszeugniſſes und des 12) Ledig  2cheines, währen das arram 9 in Niederöſterreich, in deſſenBereiche ſich (lde zuletzt aufgehalten aben, Aunt enn 13) Sittenzeug⸗nis der Braut angegangen wurde Die Statthalterei In Linzwurde im Wege der Bezirkshauptmannſchaft In einem geſtem⸗
pelten, mit den nötigen Urkunden belegten 14) Geſuche um 15) Be
ſtätigung gebeten, daß die Braut ſamt ihren Kindern öſterreichiſche
Staatsbürger ſeien.

Das Gemeindeamt M., das zufällig den Verhältniſſender Brautleute Kenntnis 0 und 0 der vier bereits
lebenden, unehelichen Kinder ſehr intereſſiert war, daß die Verehe⸗lichung nicht zuſtande komme, ſandte gan  5 einfach die verlangtenDokumente nicht iun 16) Betreibungsſchreiben an dieſelbe 0 wieder
keinen Erfolg. Es mußte 0  er Iun einem eigenen 17 Geſuche die
Hilfe des Bezirksamtes in Anſpruch genommen werden. Endlich
langten die Akten ein, aber mit dem 18) Beſcheide der Gemeinde,
daß die Verehelichung dann ſtattfinden dürfe, wenn die Braut  ·
leute die Gemeindegebühr per 40 Mark vorher eingezahlt aAben würden.
Ein 19) Geſuch Nachſicht dieſer axe 0 keinen Erfolg, ſondern
wurde abgewieſen Was tun? Die Brautleute hatten außer threnvier Kindern und dem aglohne nichts, das Eingehen der Ehe aber

der mſtände wegen wünſchenswert und eheſten 3u be
werkſtelligen. Da bekanntlich gar manche Gemeinde ſehr bereit
iſt, dem weiblichen Brautteile eine bedeutendere Mitgift auszuzahlen,die Braut der Sorge für die Zukunft 1o5 3u werden, beſonders

Vie In Nſerem Falle, eine zahlreiche „ledige Nachkommen⸗
chaft U befürchten iſt, ſo wurde die Heimatsgemeinde der Braut
20) bittlich Angegaͤngen, ihr die genannte Summe 3u gewähren, amit
die Ehe geſchloſſen und die Kinder legitimiert werden önnten Die
Bereitwilligkeit erſelben var zwar eine große, jedo verſchanzte ſie
ſich in ihrem 21 Beſcheide hinter die vorſichtige und in gewiſſem
Sinne weiſe Bedingung, daß der genannte Betrag gerne, jedo erſt
nach vollzogener Trauung und durchgeführter Legitimation der Kinder
ausbezahlt werde. Was blieb dem Seelſorger anderes übrig, als
den Betrag einſtweilen vorzuſtrecken und der Gemeinde nittels
22) Poſtanweiſung zuzuſenden? Dieſe var reilich ſo hofti
oder ſollte man eS unanſtändig nennen? den Emp ang des Be⸗
trages trotz 3 eindringlicher Aufforderung nicht zu beſtätigen, 0
daß wieder 24 die ilfe de Bezirksamtes angerufen werden mußte

Endlich die Vorarbeiten zur Löſung der beinahe ſchwierig
gewordenen Aufgabe eendet Es konnte das 25 Brautprüfungs⸗
Lotoko verfaßt, reſpektive das Brautexamen abgehalten werden. Das
26) Religionszeugnis der Braut wurde ausgeſte und da der Br  Qu:
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igam ſeit der Zeit des Informationsexamens in der Nachbarspfarre
Arbeit gefunden 0 und ſchon ſeit ſieben 0  en dort verweilte,

während die rau in verblieb, mußte er ſich beim Pfarrer n
P um ſein 27) Religionszeugnis bewerben, eS wurde eine 28) Ver⸗
kündanzeige nach geſandt und nach erfolgter Verkündung die Ver
kündſcheine 29) und 30) den Brautleuten 65  ur
Bezirkshauptmannſchaft ebracht, we den einen mit der 31 aämt⸗
en Beſtätigung verſah, daß das kirchliche Eheaufgebot für ſtaatlich
giltig angeſehen werde, während der andere einem 32) Geſuche
die Statthalterei beigeſchloſſen wurde, ſelbe olle erwirken, daß
die beiden Brautleute geſetzmäßig an der Gemeindetafel ver
ündet werden.

Nun konnte auch beim kgl bayeriſchen Bezirksamte Aunt da

5⁰
33 Verehelichungszeugnis 34 angeſucht werden. Nach Einlangen
dieſes und der 35) gemeindeämtlichen Beſtätigung der geſetz⸗
mäßigen Verkündigung der Brautleute un onnte endlich die lang
erſehnte Trauung vollzogen werden.

Es wurde nun ein 36) rauſchein ausgeſtellt und die In
mehrigen eleute ne einem 37 Geſuche Durchführung der
Legitimation der vier Kinder 5  AUr Bezirkshauptmannſchaft geſchickt
welche mit ihnen en 8) Protokoll aufnahm und ſelbes mit einem
39) Geſuche an die Statthalterei zu Wien Um Vormerk der
Legitimationen eitete Schließlich trafen nach und nach die 40) 41
42) 43) achweiſe der vier niederöſterreichiſchen Pfarrämter über die
durchgeführte Legitimation der Kinder Ein welche ne dem Trau⸗
ſcheine I das Gemeindeamt R in Böhmen eingeſandt wurden, welches
dann den vorgeſtreckten Betrag Mark beglich

Kefermarkt. Pfarrer o  h Hemm elm ay
VII1 ar ein Gelegenheitsſünder, Ar den der

Beſuch des ſonntäglichen Gotte

ienſtes ocecasio PDro-
iwa iſt, deswegen on der Anhörung der heiligen Meſſe
diſpenſiert werden?) Der Kaſus iſt folgender: Ruſtikus, Beſitzereines bäuerlichen Anweſens und Vater von mehreren Kindern, t
dem T  runke ergeben, weshalb auch ſein Anweſen ziemlich verſchuldetiſt Er iſt n elin er Familienvater und Unter der Woche ogar
nüchtern und parſam; kommt er jedoch NI Sonn⸗ und Feiertagenin das Dorf zum Gottesdienſte, E ergibt ſich den Tagüber dem Trunke und kehrt dann ahends jedesma mit einem regel⸗rechten auſch nach ſe zurück. So iſt alſo Ruſtikus alle Sonn⸗—
und Feſttage für die Gemeinde eln Aergernis und bringt auch ſeine
Familie in immer größeres en Eines age nun ommt u  Iru
der ſon doch wieder guten Ulen iſt und ſeinen traurigen Zuſtandeinſieht, ganz niedergeſchlagen 3u ſeinem Beichtvater und ſagt 77 Hochwürden! ich weiß mir faſt nicht mehr zu helfen wie ich von meinem
Laſter Sie wiſſen ja! wegkommen kann. habe die


